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Präambel 
 
Die Universität Potsdam wirbt mit der Umsetzung 
eines eigenen Tenure-Track-Modells als Bestandteil 
der Personalentwicklungsstrategie um die besten 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchs-
wissenschaftler. Sie bietet damit attraktive, wettbe-
werbsfähige Karrierewege mit guten Forschungs- 
und Lehrbedingungen, transparenten Anforde-
rungsprofilen und verlässlichen Lebensperspekti-
ven. In Auswahl- und Evaluationsverfahren mit 
externer Beteiligung gewährleistet die Universität 
auf allen Stufen der Leistungsbewertung entspre-
chend den internationalen Standards und Exzel-
lenzkriterien des jeweiligen Faches eine hohe wett-
bewerbliche Qualität. Die vorliegenden Leitlinien 
basieren auf dem Brandenburgischen Hochschulge-
setz (BbgHG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. April 2014 (GVBl. I/14, Nr. 18), der Beru-
fungsordnung der Universität Potsdam vom 22. 
Oktober 2014 (AmBek. UP Nr. 1/2015 S. 35) und 
der Satzung zur Feststellung der Bewährung von 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren vom 
20. April 2011 (AmBek. UP Nr. 6/2011 S. 171). Sie 
ergänzen den Berufungsleitfaden vom 17. Novem-
ber 2015 und fassen Regeln für Tenure-Track-
Verfahren zusammen. Sie sollen die Auswahl ge-
eigneter Tenure-Track Kandidatinnen und Kandida-
ten, die Bewährungsfeststellung bei Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofessoren mit Tenure-Track, die 
Perspektiveinschätzungen bei W2-Professorinnen 
und W2-Professoren mit Tenure-Track sowie die 
Tenure-Track-Evaluierung nach vergleichbaren 
Standards sicherstellen und für Verfahrenssicher-
heit sorgen. Der Senat hat die folgenden Leitlinien 
am 19. April 2017 beschlossen. 
 

1. Geltungsbereich und -bedingungen 
 
(1) Der Leitfaden gilt für: 
a) Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 

(W1), 
b) befristete W2-Professorinnen und W2-

Professoren, wenn in der Stellenausschrei-
bung nach fünfjähriger Amtszeit die Möglich-
keit einer dauerhaften Professur unter der Be-
dingung einer positiven Evaluierung in Aus-
sicht gestellt wurde. 

 
(2) Soll ein Tenure-Track-Verfahren für eine Pro-
fessur gewährt werden, ist dies in der Ausschrei-
bung zur Besetzung der Stelle eindeutig auszuwei-
sen. Die Ausschreibung mit Angabe der Auswahl-
kriterien erfolgt öffentlich und im Regelfall interna-
tional.  
 
(3) Geeignete Kandidatinnen und Kandidaten sollen 
gemäß § 41 BbgHG und § 4 der Berufungsordnung 
der UP insbesondere folgenden fachübergreifenden 
Auswahlkriterien gerecht werden: 
- exzellente wissenschaftliche Qualifikation, 
- mehrjährige, relevante Forschungs- und 

Lehrerfahrung, 
- exzellente Reputation und internationale 

Sichtbarkeit.  
 
An Bewerberinnen und Bewerber auf W2-
Professuren mit Tenure-Track werden im Auswahl-
verfahren höhere Maßstäbe angelegt, die im Detail 
von den Fakultäten festgelegt werden. 
Die Regelung bzgl. der Einstellungsvoraussetzun-
gen für Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 
gemäß § 45 BbgHG, wonach im Fall einer Beschäf-
tigung als Akademische Mitarbeiterin bzw. Aka-
demischer Mitarbeiter vor oder nach der Promotion 
die Phase der Promotion und Beschäftigung als 
Akademische Mitarbeiterin bzw. Akademischer 
Mitarbeiter zusammen nicht mehr als sechs Jahre 
betragen soll, findet bei den Bewerberinnen und 
Bewerbern auf W2-Professuren mit Tenure-Track 
keine Anwendung. 
 
(4) Nach § 40 Abs. 3 BbgHG können Juniorprofes-
sorinnen oder Juniorprofessoren der eigenen Hoch-
schule bei der Berufung auf eine Professur nur dann 
berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promo-
tion die Hochschule gewechselt hatten oder mindes-
tens zwei Jahre außerhalb der berufenen Hochschu-
le tätig waren. 
 
 
2. Evaluationsverfahren 
 
(1) Das Tenure-Track-Verfahren besteht aus zwei 
Phasen. Die erste Phase schließt bei Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofessoren mit der Bewährungs-
feststellung, bei W2-Professorinnen und W2-
Professoren mit der Perspektiveinschätzung ab. Das 
Ergebnis der Bewährungsfeststellung dient als 
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Grundlage für die Entscheidung über die Verlänge-
rung der Juniorprofessur. Das Resultat der Perspek-
tiveinschätzung hingegen hat keine Auswirkungen 
auf die Amtsfortführung der (befristeten) W2-
Professur. Die zweite Phase wird durch die Tenure-
Evaluation abgeschlossen. Sie entspricht einem 
Berufungsverfahren ohne Ausschreibung und ent-
scheidet über die dauerhafte Übernahme der Profes-
sur. 
 
(2) Die Durchführung der Evaluationsverfahren 
obliegt der Fakultät, der die Kandidatin oder der 
Kandidat angehört. Die zuständige Dekanin bzw. 
der zuständige Dekan leitet das Verfahren spätes-
tens sechs Monate vor Ablauf der ersten Phase bzw. 
zwölf Monate vor Ablauf der zweiten Phase ein. Im 
Fall von lehramtsrelevanten Stellen für Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer im Sinne des § 3 
Abs. 1 Buchst. c) der Satzung für das Zentrum für 
Lehrerbildung und Bildungsforschung der Universi-
tät Potsdam (ZeLB) vom 16. Juli 2014 ist das ZeLB 
bei allen verfahrensrelevanten Entscheidungen zu 
beteiligen. 
 
(3) Sämtliche Evaluationen können auf Antrag der 
Professorin bzw. des Professors auch vorfristig 
durchgeführt werden. 
 
(4) Der Fakultätsrat setzt für die Durchführung der 
Verfahren Bewertungs- und Berufungskommissio-
nen ein (siehe 4. Kommissionen). Er bestätigt oder 
verwirft deren Empfehlungen. Für die Feststellung 
der Bewährung im Fall von Juniorprofessuren und 
für die Perspektiveinschätzung im Fall von W2-
Professuren bestellt der Fakultätsrat die externen 
Gutachter.  
 
(5) Die Dekanin bzw. der Dekan nimmt zu der 
Empfehlung des Fakultätsrates im Tenure-
Evaluationsverfahren Stellung und legt sie der Prä-
sidentin bzw. dem Präsidenten vor. Die Präsidentin 
bzw. der Präsident entscheidet nach Zustimmung 
des Senats, ob eine Berufung nach positiver Evalu-
ierung erfolgt. Dabei berät sie bzw. ihn eine ständi-
ge zentrale Tenure-Kommission. 
 
(6) Im Fall einer positiven Tenure-Entscheidung 
bzw. der Feststellung der Bewährung bei Juniorpro-
fessuren wird das Einstellungs- und Ernennungs-
verfahren spätestens vier Wochen vor Ablauf der 
ersten bzw. zweiten Phase eingeleitet. 
 
 
3. Evaluationskriterien und Zielvereinba-

rung  
 
(1) Die Berufung auf eine Lebenszeitprofessur im 
Tenure-Track-Verfahren setzt eine qualitätssi-
chernde, den Standards eines Berufungsverfahrens 
an der Universität Potsdam entsprechende, positive 
Evaluation voraus. 
 

(2) Die Leistungsbewertungen der Kandidatinnen 
und Kandidaten erfolgen in den Kategorien For-
schung und Lehre. Aktivitäten im Transfer, in der 
akademischen Selbstverwaltung und zur überfachli-
chen Weiterbildung können in die Beurteilung 
einbezogen werden. 
 
(3) Mit der folgenden Listung von Bewertungskrite-
rien für sämtliche Evaluationen im Tenure-Track-
Verfahren der Universität Potsdam bildet die Hoch-
schule einen verlässlichen Bewertungsmaßstab ab. 
Er berücksichtigt unterschiedliche Fächerkulturen 
sowie internationale Evaluationsstandards. Im 
Rahmen der personenbezogenen Leistungsbewer-
tungen findet er verbindlich Anwendung. 
a) Forschung 

- Wissenschaftliche Ziele: 
 Qualität, Originalität und innovativer Cha-

rakter der wissenschaftlichen Arbeit im in-
ternationalen Vergleich; 

 Beitrag zur Entwicklung des Forschungs-
gebiets; 

- Konkurrenzfähigkeit: 
 Publikationstätigkeit; 
 wissenschaftliche Vorträgen und Konfe-

renzbeiträge; 
 Organisation von Workshops, Tagungen, 

Konferenzen; 
 Art und Umfang der eingeworbenen 

Drittmittel; 
- Einbindung in die Scientific Community: 
 Formen und Ergebnisse nationaler Koope-

rationen mit anderen Universitäten und 
außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen;  

 Formen und Ergebnisse internationaler 
Kooperationen;  

 Formen und Ergebnisse interdisziplinärer 
Zusammenarbeit; 

- Reputation und Sichtbarkeit (natio-
nal/international): 

 Auszeichnungen, Mitgliedschaft in Aka-
demien und wissenschaftlichen Vereini-
gungen; 

 Gutachtertätigkeit (Umfang, Institution); 
- Aktivitäten zur Förderung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses. 
b) Lehre 

- Spektrum und Qualität des Lehrangebots 
(Statistik der Lehrevaluation, Lehrpreise); 

- Reflexion und Bewertung der Ergebnisse 
von Lehrevaluationen einschließlich ent-
sprechender Schlussfolgerungen daraus; 

- Lehrkonzepte und didaktische Methoden; 
- Lehrbefähigung und -tätigkeit in deutscher 

sowie englischer Sprache; 
- Betreuung von Studierenden, Prüfungen, 

Studienabschlussarbeiten; 
- Teilnahme an didaktischen Weiterbildun-

gen. 
c) Transferaktivitäten (Wirtschaft, Verwaltung, 

Politik) 



Auszug aus den Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 1 vom 14.3.2018 - Seite 49 - 54 

d) akademische Selbstverwaltung 
- Funktionen und Tätigkeiten in der akade-

mischen Selbstverwaltung (z.B. hoch-
schulinterne Kommissionen, Gremien, 
Arbeitsgruppen, Weiterentwicklung von 
Forschungsschwerpunkten und Studien-
programmen); 

- Wissenschaftsbezogenes außeruniversitä-
res Engagement. 

e) überfachliche Weiterbildung 
- Nachweis von Führungserfahrungen; 
- Teilnahme an überfachlichen Qualifizie-

rungs- und Vernetzungsangeboten der UP.  
 
(4) Der Kriterienkatalog gibt einen fachübergrei-
fenden Rahmen vor. Er ist abhängig von dem je-
weiligen Fach zu gewichten. Die Evaluationskrite-
rien sollen den in den unterschiedlichen Fächerkul-
turen existierenden, nationalen wie internationalen 
Bewertungsmaßstäben Rechnung tragen.  
 
(5) Individuelle Entwicklungsziele sind vor der 
Ernennung einvernehmlich zwischen der Tenure-
Track Kandidatin bzw. dem Tenure-Track Kandida-
ten und der Dekanin bzw. dem Dekan zu vereinba-
ren. Sie bedürfen der Genehmigung der Präsidentin 
bzw. des Präsidenten und sind in der Zielvereinba-
rung zu dokumentieren.  
 
(6) Bei der Vereinbarung der individuellen Ent-
wicklungsziele, der Bewährungsfeststellung und in 
den Evaluationsverfahren sind die persönlichen 
Lebensumstände der Kandidatinnen und Kandida-
ten angemessen zu berücksichtigen.  
 
 
4. Kommissionen 
 
(1) Die Feststellung der Bewährung von Juniorpro-
fessorinnen und Juniorprofessoren mit Tenure-
Track führt eine vom zuständigen Fakultätsrat ein-
gesetzte Bewertungskommission gemäß der Sat-
zung zur Feststellung der Bewährung von Junior-
professorinnen und Juniorprofessoren in der jeweils 
aktuellen Fassung durch. 
 
(2) Die Tenure-Evaluation wird von einer verfah-
rensspezifischen Fakultäts-Tenure-Kommission 
durchgeführt und von der zentralen Tenure-
Kommission begleitet. 
 
(3) Die Fakultäts-Tenure-Kommission ist eine Be-
rufungskommission gemäß § 40 (2) BbgHG und 
der § 5 Berufungsordnung der Universität Potsdam. 
Sie wird vom zuständigen Fakultätsrat gewählt. Der 
Fakultäts-Tenure-Kommission gehören mindestens 
drei hochschulexterne sachverständige Personen 
gemäß § 40 (2) Satz 8 BbgHG an. Mindestens zwei 
der externen Mitglieder bestimmt der zuständige 
Fakultätsrat, ein weiteres Mitglied die Präsidentin 
bzw. der Präsident. Die Fakultäts-Tenure-
Kommission führt die fachliche Evaluation von 

Tenure-Track-Professorinnen und -Professoren 
unter Hinzuziehung externer Gutachter durch (siehe 
7. Verfahren der Tenure-Evaluation). Ihre abschlie-
ßende Empfehlung trifft sie im Einvernehmen mit 
der zentralen Tenure-Kommission. 
 
(4) Die zentrale Tenure-Kommission wird vom 
Senat eingerichtet und bestimmt einen Vorsitzen-
den. Die Kommission berät die Präsidentin bzw. 
den Präsidenten insbesondere hinsichtlich der Ein-
haltung der Evaluations- und Verfahrenskriterien 
sowie bei ihrer bzw. seiner abschließenden Ent-
scheidung zur Ruferteilung. 
 
(5) Die Zusammensetzung der zentralen Tenure-
Kommission und die Amtszeit der Kommissions-
mitglieder regelt der Senat. 
 
(6) Die zentrale Tenure-Kommission tagt anlassbe-
zogen, mindestens jedoch jährlich in nichtöffentli-
cher Sitzung. Sie wird durch eine Mitarbeiterin 
bzw. einen Mitarbeiter des zentralen Berufungsma-
nagements administrativ unterstützt. 
 
(7) Die zentrale Tenure-Track-Kommission ent-
scheidet über die Empfehlung an die Präsidentin 
bzw. den Präsidenten zur Berufung einer Kandida-
tin bzw. eines Kandidaten auf eine Lebenszeitpro-
fessur in offener Abstimmung mit einer Zweidrit-
telmehrheit ihrer Mitglieder. 
 
 
5. Verfahren der Bewährungsfeststellung 

(Juniorprofessur) 
 
(1) Die Feststellung der Bewährung von Juniorpro-
fessorinnen und Juniorprofessoren erfolgt in der 
Regel im dritten Jahr der Professur. 
 
(2) Die Feststellung der Bewährung von Juniorpro-
fessorinnen und Juniorprofessoren soll Stärken und 
Schwächen der Kandidatin bzw. des Kandidaten 
identifizieren und ist Grundlage für die Entschei-
dung, ob das Beamtenverhältnis auf sechs Jahre 
verlängert wird. Die Evaluation soll zudem mögli-
che Entwicklungsbedarfe und Leistungsdefizite, die 
einer späteren positiven Tenure-Entscheidung ent-
gegenstehen, frühzeitig identifizieren. Dazu spricht 
die Bewertungskommission Empfehlungen zur 
wissenschaftlichen und persönlichen Weiterent-
wicklung aus, die ggf. an konkrete Handlungsaufla-
gen für die nächsten drei Jahre geknüpft werden. 
Damit kann die Bewährungsfeststellung Entschei-
dungshilfen über die individuelle berufliche Ent-
wicklung der Kandidatin bzw. des Kandidaten zu 
einem Zeitpunkt geben, zu dem alternative Karrier-
ewege noch offen stehen. 
 
(3) Das Verfahren zur Bewährungsfeststellung wird 
eröffnet, in dem die Dekanin bzw. der Dekan die 
Kandidatin bzw. den Kandidaten zur Einreichung 
eines Selbstberichtes entsprechend § 4 der Satzung 
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über die Feststellung der Bewährung von Juniorpro-
fessorinnen und Juniorprofessoren an der Universi-
tät Potsdam vom 20. April 2011 auffordert. 
 
(4) Dem Bewertungsverfahren liegen folgende 
Unterlagen zu Grunde: ein Selbstbericht der Kandi-
datin bzw. des Kandidaten gemäß Anlage 1, min-
destens zwei externe Gutachten über die For-
schungstätigkeit und die Ergebnisse von Lehrevalu-
ationen. Ausführliche Regelungen finden sich in 
der Satzung zur Feststellung der Bewährung von 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren in der 
jeweils aktuellen Fassung. 
 
(5) Die Bewertungskommission erstellt einen 
schriftlichen Bericht, den sie dem Fakultätsrat zu-
leitet. Darin beurteilt sie die Leistungen im Rahmen 
der Professur mit Tenure-Track, gibt eine Einschät-
zung über die zu erwartende Entwicklung der Kan-
didatin bzw. des Kandidaten in der zweiten Phase 
ab und spricht eine Empfehlung für oder gegen die 
Verlängerung der Professur aus. Eine positive Be-
urteilung kann die Bewertungskommission mit 
konkreten Auflagen und Handlungsempfehlungen 
an die Juniorprofessorin bzw. den Juniorprofessor 
für die zweite Phase der Professur verbinden. 
 
(6) Aufgrund des Berichts der Bewertungskommis-
sion und der Stellungnahme des Fakultätsrats ent-
scheidet die Dekanin bzw. der Dekan über die Be-
währung. Er bzw. sie begründet die Entscheidung 
schriftlich und gibt der Juniorprofessorin bzw. dem 
Juniorprofessor Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
(7) Im Fall einer positiven Beurteilung wird eine 
Verlängerung der Professur mit Tenure-Track auf 
insgesamt sechs Jahre gewährt. 
 
(8) Nach einer negativen Beurteilung scheidet die 
Kandidatin bzw. der Kandidat aus dem Tenure-
Verfahren aus. In diesem Fall kann das Beschäfti-
gungsverhältnis um ein Jahr verlängert werden. 
 
 
6. Verfahren der Perspektiveinschätzung 

(W2-Professur) 
 
(1) Die Perspektiveinschätzung bei W2-
Professorinnen und W2-Professoren erfolgt in der 
Regel im dritten Jahr der Professur. 
 
(2) Das Verfahren soll Stärken und Schwächen der 
Kandidatin bzw. des Kandidaten identifizieren. 
Mögliche Entwicklungsbedarfe und Leistungsdefi-
zite, die einer Entfristung entgegenstehen, sollen 
auf diese Weise korrigiert werden können. 
 
(3) Der Perspektiveinschätzung liegen der Selbstbe-
richt gemäß Anlage 1 und ein hochschulöffentlicher 
Vortrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten zu 
Grunde. 
 

(4) Das Verfahren der Perspektiveinschätzung von 
W2-Professorinnen und W2-Professoren wird er-
öffnet, in dem die Dekanin bzw. der Dekan die 
Kandidatin bzw. den Kandidaten zur Einreichung 
des Selbstberichtes auffordert. Der Bericht ist ent-
sprechend § 4 der Satzung zur Feststellung der 
Bewährung von Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren an der Universität Potsdam vom 20. 
April 2011 abzufassen. Die Dekanin bzw. der De-
kan kann das Verfahren in eigener Verantwortung 
oder unter Hinzuziehung von externem Sachver-
stand durchführen. 
 
(5) Die Dekanin bzw. der Dekan gibt der Professo-
rin bzw. dem Professor eine mündliche und schrift-
liche Stellungnahme mit entsprechenden Empfeh-
lungen zur weiteren wissenschaftlichen Tätigkeit 
und persönlichen Entwicklung. Sie ist kein Vor-
abvotum für die Tenure-Entscheidung, wird aber 
zur Dokumentation des Evaluationsverfahrens ge-
geben und fließt in das Tenure-Verfahren ein. 
 
 
7. Verfahren der Tenure-Evaluation 
 
(1) Die Tenure-Evaluation erfolgt in der Regel im 
sechsten Jahr der Juniorprofessur bzw. im fünften 
Jahr der befristeten W2-Professur. 
 
(2) Ziel der Tenure-Evaluation ist die Überprüfung 
der Eignung der Professorin bzw. des Professors für 
die vorgesehene Lebenszeitprofessur. 
 
(3) Das Verfahren wird eröffnet, in dem die Deka-
nin bzw. der Dekan die Kandidatin bzw. den Kan-
didaten zur Einreichung eines Selbstberichts gemäß 
Anlage 1 auffordert. Der Bericht legt die bisherigen 
Leistungen in der Forschung, Lehre, akademischen 
Selbstverwaltung und bezüglich überfachlicher 
Qualifizierungen dar. Darin erläutert die Professo-
rin bzw. der Professor außerdem ihre bzw. seine 
Ziele in Forschung und Lehre bei der Übernahme 
der vorgesehenen Lebenszeitprofessur. 
 
(4) Vor der Verfahrenseröffnung findet ein vorbe-
reitendes Gespräch zwischen der Präsidentin bzw. 
dem Präsidenten und der Dekanin bzw. dem Dekan 
der zuständigen Fakultät zur Vorbereitung der Ten-
ure-Evaluation statt. Es entspricht dem Strategiege-
spräch vor Eröffnung eines Berufungsverfahrens 
nach § 2 (3) der Berufungsordnung. Anschließend 
richtet der Fakultätsrat gemäß 4. (3) dieser Richtli-
nie eine verfahrensspezifische Fakultäts-Tenure-
Kommission ein. 
 
(5) Nach der Entscheidung der Präsidentin bzw. des 
Präsidenten gemäß § 2 (4) der Berufungsordnung 
beschließt die Fakultäts-Tenure-Kommission auf-
grund des Selbstberichtes und der Ergebnisse von 
Lehrevaluationen, ob das Verfahren beendet oder 
mit einem hochschulöffentlichen Vortrag der Be-



Auszug aus den Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 1 vom 14.3.2018 - Seite 49 - 54 

werberin oder des Bewerbers fortgesetzt werden 
soll (siehe § 11 Berufungsordnung). 
 
(6) Zum Evaluationsverfahren gehört neben einer 
hochschulöffentlichen Präsentation auch ein Ge-
spräch zwischen der Fakultäts-Tenure-Kommission 
und der Kandidatin bzw. dem Kandidaten gemäß 
§ 7 der Berufungsordnung. 
 
(7) Parallel zur Einladung zum hochschulöffentli-
chen Vortrag fordert die Fakultäts-Tenure-
Kommission mindestens zwei externe – davon 
mindestens ein internationales – Gutachten zu den 
Leistungen der Professorin bzw. des Professors 
gemäß § 8 der Berufungsordnung an. Sie orientie-
ren sich an folgenden Bewertungsparametern: 
- Beitrag zur Forschung des entsprechenden 

Fachgebietes, 
- Nationale und internationale Sichtbarkeit, 
- Leistungen im Vergleich mit Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftlern in vergleichba-
rem Karrierestadium im betreffenden Fachge-
biet, 

- Berufbarkeit auf eine unbefristete W2- oder in 
begründeten Fällen auf eine W3-Professur 
nach den Kriterien des BbgHG. 

 
(8) Auf Grundlage des Selbstberichts, den Ergeb-
nissen von Lehrevaluationen, des Gesprächsproto-
kolls, der Einschätzung zur hochschulöffentlichen 
Präsentation, den Gutachten sowie im Fall von 
befristeten W2-Professuren der Stellungnahme zum 
Perspektivgespräch erstellt die Bewertungskommis-
sion einen schriftlichen Bericht, der auf die Evalua-
tionskriterien Bezug nehmen muss. Darin werden 
die bisherigen Leistungen der Professorin bzw. des 
Professors bewertet und eine Einschätzung über 
ihre bzw. seine weitere wissenschaftliche Entwick-
lung sowie ihr bzw. sein Zukunftspotential abgege-
ben. Der Bericht schließt mit einer Empfehlung 
entweder zur Übernahme auf die vorgesehene Le-
benszeitprofessur oder zur Beendigung des Tenure-
Track-Verfahrens. 
 
(9) Die Bewertungskommission legt gemäß § 9 der 
Berufungsordnung die Empfehlung nach Beschluss-
fassung der Dekanin bzw. dem Dekan vor. An-
schließend leitet die Dekanin bzw. der Dekan die 
Stellungnahme der Bewertungskommission an den 
Fakultätsrat zur Beschlussfassung zu.  
 
(10) Nach Zustimmung des Senats entscheidet die 
Präsidentin bzw. der Präsident nach Anhörung der 
zentralen Tenure-Kommission über den Antrag der 
Fakultät.  
 
(11) Bei positiver Tenure-Evaluation erfolgt die 
Übernahme auf die vorgesehene Lebenszeit-
Professur nach dem für die Berufung von Professo-
rinnen und Professoren anzuwendenden Verfahren. 
 
 

8. Begleitung 
 
(1) Jedes Tenure-Track-Verfahren wird durch ein 
Mentorat und jährliche Statusgespräche begleitet. 
 
(2) Das Mentorat wird von der zuständigen Deka-
nin bzw. dem zuständigen Dekan nominiert. Es 
besteht aus bis zu zwei Professorinnen bzw. Profes-
soren. Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann 
Vorschläge zur Zusammensetzung des Mentorats 
machen. Die Mentorinnen und Mentoren sind nicht 
an der Evaluation beteiligt. 
 
(3) Das Mentorat hat eine beratende Funktion. Es 
unterstützt die Kandidatin bzw. den Kandidaten bei 
der Erstellung und Erfüllung des persönlichen Ent-
wicklungsplans in den für die Evaluierung relevan-
ten Bereichen. Im Weiteren reflektieren die Mento-
ren zusammen mit der Kandidatin bzw. dem Kan-
didaten den Stand der bereits erbrachten Leistungen 
und identifizieren den für eine positive Evaluierung 
notwendigen Handlungsbedarf. Die Mentoren kön-
nen an den jährlichen Statusgesprächen teilnehmen. 
 
(4) Die Dekanin bzw. der Dekan oder ein von ihr 
bzw. ihm benannte Vertreterin bzw. benannter 
Vertreter führt einmal im Jahr ein Statusgespräch 
mit der Kandidatin bzw. dem Kandidaten. Es dient 
auf Grundlage der bisherigen Leistungen der Kan-
didatin bzw. des Kandidaten dazu, frühzeitig Fehl-
entwicklungen zu erkennen und Maßnahmen zu 
eruieren, um diesen entgegenzusteuern. Das Ge-
spräch wird in einem Kurzprotokoll mit den we-
sentlichen Ergebnissen und Vereinbarungen doku-
mentiert. 
 
(5) Den Tenure-Track-Professorinnen und -
Professoren werden individuelle Beratungs- und 
Förderangebote ermöglicht, die sie für alternative 
Karrierewege qualifizieren und ihnen bei der beruf-
lichen Neuorientierung behilflich sind. Diese 
Dienstleistungen können gewährt werden, wenn die 
Feststellung der Bewährung bei Juniorprofessorin-
nen und Juniorprofessoren mit einem negativen 
Ergebnis endet oder vor Einleitung der Tenure-
Evaluation abzusehen ist, dass das Karriereziel der 
Lebenszeitprofessur nicht realisiert wird. 
 
 
9. Gemeinsame Berufungen 
 
(1) Zur Förderung der wissenschaftlichen und per-
sonellen Zusammenarbeit kann die Universität 
Potsdam gemeinsam mit einer außeruniversitären 
Forschungseinrichtung eine Tenure-Track-
Professur besetzen. 
 
(2) Die Auswahl- und Evaluationsverfahren bei 
gemeinsamen Tenure-Track-Berufungen erfolgen 
gemäß dem BbgHG, der Berufungsordnung der 
Universität Potsdam und der vorliegenden Richtli-
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nie. Außerdem sind für jede Professur individuelle 
Festlegungen im Kooperationsvertrag zu treffen. 
 
 
10. In-Kraft-Treten 
 
Diese Leitlinien treten am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Potsdam in Kraft. 
 
 
Anlage 1 
 
Formale Gliederung des Selbstberichts 
 
Die folgende Gliederung dient dem Ziel die Selbst-
berichte der Professorinnen und Professoren im 
Tenure-Track-Verfahren strukturell einheitlich und 
übersichtlich zu gestalten. 
 
I. Angaben zur Person 
 
II. Lebenslauf 
 
III. Leistungen und Ergebnisse 
 
Darstellung für den Zeitraum nach Beginn des 
derzeitig befristeten Beschäftigungsverhältnisses 
entsprechend der Kategorien (vgl. 3. Abs. 3 dieser 
Leitlinie): 
a) Forschung 
b) Lehre 
c) Transferaktivitäten 
d) akademische Selbstverwaltung 
e) überfachliche Qualifikationen 

 
IV. Ziele 
 
Darstellung zu geplanten Forschungsvorhaben und 
Leistungen in den Kategorien (vgl. 3. Abs. 3 dieser 
Leitlinie): 
a) Forschung 
b) Lehre 
c) Transferaktivitäten 
d) akademische Selbstverwaltung 
e) überfachliche Qualifikationen 
 
V. Zusammenfassung 
Bewertung der Gesamtleistung und Perspektiven 

 
Anlagen 
 
Wesentliche Nachweise und Dokumentationen zu 
den vorausgegangenen Darstellungen 


